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Entführungsfall Nina von Gallwitz: ZDF darf Foto, Brief und Audio-Mitschnitt 
nicht mehr wiedergegeben

Der Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe hat entschieden, 
dass das ZDF in Mainz 
künftig keine persönlichen 
„Dokumente“ aus dem Kri-
minalfall Nina von Gall-
witz mehr ausstrahlen bzw. 
in der Mediathek zur Ver-
fügung stellen darf. Der VI. 
Zivilsenat des BGH räumte 
damit dem Persönlichkeits-
recht bzw. der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der 
Klägerin (war damals ein 
minderjähriges Opfer) mehr 
Gewicht ein als der Presse- 
und Meinungsfreiheit (Ur-
teil vom 6. Juni 2023 – Az.: 
VI ZR 309/22). 

Zum Sachverhalt

Die Entführung der damals 
achtjährigen Nina von Gall-
witz aus dem Dezember 
1981 zählt zu den nach wie 
vor ungeklärten Kriminal-
fällen. Auf dem TV-Kanal 
ZDF Info wurde im Rahmen 
einer Dokumentation über 
„Entführte Kinder“ auch 
der Fall Nina von Gallwitz 
aufgegriffen. In dem Zu-
sammenhang wurden nicht 
nur drei Fotos, sondern auch 
noch zwei weitere „Doku-
mente“ gezeigt. Dabei han-
delt es sich um einen Brief, 
den die Entführte damals als 
Lebenzeichen geschrieben 

hatte, sowie einen Audio-
Mitschnitt eines Telefo-
nates, in dem die Entführte 
die Daten zu einer geplanten 
Übergabe des Lösegeldes 
übermittelte.

Abwägung Pressefreiheit 
oder Persönlichkeitsrecht

Bei den drei Fotos entschied 
der BGH, dass deren Ver-
wendung in der Dokumenta-
tion das Recht der Klägerin 

am eigenen Bild verletze (§§ 
22, 23 KUG). Die für eine 
Einordnung als Bildnis im 
Sinn des § 22 Satz 1 KUG 
erforderliche Erkennbarkeit 
der abgebildeten Person sei 
jedenfalls für Menschen ge-
geben, die die Klägerin seit 
Kindertagen oder noch un-

ter ihrem – im Film genann-
ten – Geburtsnamen ken-
nen. Das begründet einen 
Anspruch auf Unterlassung.

Nach Einschätzung des 
BGH handelt es sich bei den 
drei Fotos auch nicht um 
Bildnisse der Zeitgeschich-
te (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG). 
Im Rahmen der Abwägung 
zwischen dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und der 
Presse- und Meinungsfrei-

heit räumt der BGH zwar 
zugunsten des ZDF ein er-
hebliches Interesse an der 
Berichterstattung über den 
spektakulären und nach 
wie nicht aufgeklärten Kri-
minalfall ein. Doch nach 
einem so langen zeitlichen 
Abstand ist das öffentliche 

Interesse an der Person und 
dem Fall verblasst. Zudem 
unterstreicht der BGH die 
besondere Schutzbedürftig-
keit des damals minderjäh-
rigen Opfers.

Anspruch auf Selbst-Ent-
scheidung

Nach einem gewissen Zeit-
ablauf könne das Opfer laut 
BGH einen Anspruch darauf 
haben, selbst zu entschei-
den, ob die Fotos noch zur 
Illustration bzw. Vergegen-
wärtigung des damaligen 
Geschehens verwendet wer-
den dürfen. Zudem ist dabei 
zu berücksichtigen, dass die 
der Polizei überlassenen 
Fotos nur aus der seinerzei-
tigen ausweglosen Zwangs-
situation publiziert wurden. 

Für den Brief und den Mit-
schnitt gilt, dass beides als 
privat einzustufen ist. Eine 
Veröffentlichung verletze 
die Klägerin in ihrem all-
gemeinen Persönlichkeits-
recht. Daher darf das ZDF 
weder den Brief noch den 
Mitschnitt weiter zur Wie-
dergabe nutzen. Das Schutz-
Interesse der Klägerin über-
wiegt laut BGH ebenso wie 
bei den Fotos das Interesse 
an einer Berichterstattung. 
(ps)

Der VI. Zivilsenat am BGH hat sich im Fall der 1981 ent-
führten Nina von Gallwitz entschieden, wie mit persönlichen 
Dokumenten bei einer Veröffentlichung umzugehen ist – 
Foto: Joe Miletzki
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Irgendwas mit KI

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen, Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Gestal-
tungen, Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Schrift-
arten, entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art, sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

UFA SERIAL DRAMA GmbH, 
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

kolleg24
Die Recherche: inside…
Terra X – Unsere Erde III
Familie Anders: Mann Nummer 1
Familie Anders: Die rosarote Brille

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch für: Ein Online-Seminar mit dem Titel Lusitano - Söhne des Windes

Lusitano – Söhne des Windes

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Eva Gehrke, 
Bocholter Straße 3, 46419 Isselburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch für:

Das Handbuch der Ernährung

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen einschließlich Zusätzen, Abkürzungen und Schriftarten als Einzel-, 
Reihen- Haupt- und Untertitel zur Verwendung in allen Medien und für 
alle Werkarten, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisu-
elle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für elektronische 
und digitale Medien einschließlich Podcasts und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Isartal Health Media GmbH & Co. KG, 
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

UNDRESS ME

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien

W&B Television GmbH, 
Taunusstraße 21, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Ab. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Waldläuferkonzil – Der Weg des Wald-
läufers, Buch 10

Eisiger Ursprung – Der Weg des Waldläufers, 
Buch 11

Drachenenergie – Der Weg des Waldläufers, 
Buch 12

Lockruf des Drachen – Der Weg des Waldläu-
fers, Buch 13 (erscheint am 17. August 23)

In allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titel-
kombinationen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-
wendungen (Online- und Offline-Dienste).

Imke Brodersen, 
Pfinzstraße 12, 76337 Waldbronn
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